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RS OGH 1959/10/27 3Ob294/59
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.10.1959

Norm

EO §36 Z1 Ab

Rechtssatz

Hat der aus einem gerichtlichen Vergleich Berechtigte sein materielles Recht auf Leistung während der Wirksamkeit

einer Exekutionsbewilligung durchgesetzt, so hat der dem Gegner aus einem zwischenweiligen Endbeschluß gewährte

provisorische Besitzesschutz gegen die Rechtsverwirklichung sein Ende gefunden. Der Endbeschluß ist nicht mehr

vollstreckbar.
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